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RS UVS Kärnten 1996/10/09 KUVS-K2-
917/4/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1996

Rechtssatz

Wird aufgrund von Alkoholisierungssymptomen der Beschuldigte zum Alkotest aufgefordert und verhindert er diesen

dadurch, daß er die bei diesem Test erforderliche Mindestbeatmungsdauer von drei Sekunden nicht erreicht, sodaß

das gültige Zustandekommen eines Meßergebnisses und somit die Durchführung der Atemalkoholuntersuchung

verhindert wurde, verantwortet er die Verwaltungsübertretung nach § 5 Abs 2 StVO.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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